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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides liegt in der Zeit 
vom 29.08.2022 bis einschließlich 12.09.2022 während der 
Dienststunden an folgenden Stellen aus:

1.  Stadtverwaltung Recklinghausen, Technisches Rathaus, 
Westring 51, 45659 Recklinghausen, Tel.-Nr. 02361/50-
1426 oder 02361/50-2567

2.  Stadtverwaltung Herne, Technisches Rathaus, Haus B, 
Langekampstr. 36, 44652 Herne, Tel.-Nr. 02323/163101

3.  Bezirksregierung Münster, Dezernat 53, Zimmer L-236, 
Gartenstr. 27, 45699 Herten, Tel.-Nr. 0251/411-5541

Der Bescheid ist parallel zur Auslegung auch auf dem 
UVP-Portal (www.uvp-verbund.de/nw) verfügbar gemacht.

Mit dem Ende der genannten Auslegungsfrist gilt der Be-
scheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
erhoben werden.

Im Auftrag 
gez. Eller

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 237

157  Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 7 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster    
500-53.0050/21/0017017-0001/0001.V  

Münster, den 16.08.2022 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 

dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat der Firma AGR Abfall- 
entsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH, Im Emscher-
bruch 11 in 45699 Herten mit Datum vom 21.07.2022 eine 
Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Ich erteile Ihnen gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 
den Ziffern 4.1.12 (Verfahrensart G und E) und 9.3.2 (Ver-
fahrensart V) des Anhangs 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) die

Genehmigung

zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Erzeugung 
und zur Betankung von Wasserstoff.

Die Genehmigung umfasst:

 • Erzeugung von Wasserstoff (BE 1)

 •  Verdichter- und Speichersysteme für Wasserstoff (BE 2)

 •  Betankungs- und Füllanlagen für Wasserstoff (BE 3)

Die Anlage darf auf dem Grundstück Im Emscherbruch 11 
in 45699 Herten (Gemarkung Herten, Flur 96, Flurstück 24) 
errichtet und betrieben werden.

Die Anlage ist entsprechend den mit dieser Genehmigung 
verbundenen Antragsunterlagen zu errichten und zu betrei-
ben, soweit in den Nebenbestimmungen nichts anderes be-
stimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmi-
gung.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.“

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Auflagen ergangen ist, unter anderem zum Baurecht/Brand-
schutz, Immissionsschutzrecht, Störfallrecht, Wasserrecht, 
Bodenschutzrecht und Arbeitsschutzrecht.
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